
Stadt Troisdorf 

Der Bürgermeister 
Az: II/66.2-Kl 

 
 

Datum: 12.11.2021 

Vorlage, DS-Nr. 2021/1454  öffentlich  
   
 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Ausschuss für Mobilität und Bauwesen 30.11.2021    

Haupt- und Finanzausschuss 25.01.2022    

 
 
Betreff: Paul-Schmetkamp-Straße, Troisdorf-West 

hier:  Erweiterung der Straße im IV. Bauabschnitt durch einen 

Erschließungsvertrag 
 
Beschlussentwurf: 

Dem Antrag auf Abschluss eines Erschließungsvertrages für die Weiterführung der 
Paul-Schmetkamp-Straße, Tr.-West, über das Flurstück Gemarkung Sieglar, Flur 3, 

Nr. 986 mit Erweiterung des bisherigen Wendehammers wird vorbehaltlich der 
Eigentumsübertragung zugestimmt.   
 

 
Auswirkungen auf den Haushalt:  

 

Finanzielle Auswirkungen: Ja 
 

Haushaltsjahr:  2022 
Sachkonto/Investitionsnummer: -  
Kostenstelle/Kostenträger: -  

Gesamtansatz: ......................................... 0,00 € 
Verbraucht: ............................................... 0,00 € 

Noch verfügbar: ....................................... 0,00 € 

Bedarf der Maßnahme:................. 50.000,00 € 
Erträge:............................................ 45.000,00 € 

Jährliche Folgekosten: ............................ 0,00 € 

Bemerkung: 

Bei Ablehnung des vorliegenden Erschließungsangebotes sind Mittel für den Ausbau 
außerplanmäßig bzw. durch den Nachtragshaushalt bereitzustellen.  Die dann zu 
erhebenden Erschließungsbeiträge belaufen sich auf ca.   45.000,-  € 
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Sachdarstellung: 

Der Bebauungsplan T 102, Blatt 2, 3. Änderung, sieht für die rückwärtige 

Erschließung der Grundstücke zwischen Moselstraße und Lärmschutzwall Willy-
Brandt-Ring die Verlängerung der bestehenden Paul-Schmetkamp-Straße vor. 
 

 

 
 
Über das zu erschließende Flurstück Nr. 986 sowie die zur Erweiterung des 
Wendehammers erforderlichen Flächen hat der Antragsteller entsprechende 

notarielle Kaufverträge geschlossen. Die Abwicklung einschließlich der Eintragung im 
Grundbuch steht jedoch noch aus.  

 Der Investor beantragt nunmehr zur Realisierung der Bebauung den 
Abschluss eines Erschließungsvertrages. 
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Das Angebot des Investors zur Übernahme der Erschließung ist für die Stadt 
zumutbar. Würde die Stadt dieses Angebot ablehnen, wäre sie nach § 124 des 

Baugesetzbuches verpflichtet, diese Erschließung selbst durchzuführen. 
Weder im Haushaltsplan 2022 noch in der mittelfristigen Finanzplanung sind 

Haushaltsmittel zur Realisierung dieses Straßenbaus vorgesehen. 
Die Verwaltung schlägt daher vor, das Angebot anzunehmen. 
 

Ein Ausführungsplan für die öffentlichen Verkehrsflächen würde dem Umwelt- und 
Verkehrsausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt. 

 
Für die Entwässerung wäre mit dem Abwasserbetrieb ein eigenständiger Vertrag zu 
schließen.  

 
 

In Vertretung 
 
 

 
  

Walter Schaaf 

Technischer Beigeordneter 
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